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A.3 Rolle und Wirkung des kantonalen Richtplanes

A.3.1 Behördenverbindlichkeit

Der kantonale Richtplan ist nach seiner Genehmigung durch den Bun-
desrat für die Behörden aller Stufen gleichermassen verbindlich (Art. 9
Abs. 1 RPG).

Konkret heisst das, der Richtplan bindet die Behörden in ihrem planeri-
schen Ermessen. Dies gilt insbesondere für Interessenabwägungen, die
den Festlegungen des Richtplanes zu Grunde liegen. Nachgeordnete

ihrem vorherge-
hende Interessenabwä Die Prüfung der Rechtmässig-
keit bleibt vorbehalten.

Die behördenverbindlichen Teile des kantonalen Richtplanes von Ap-
penzell A.Rh. umfassen dabei:

- Abstimmungsanweisungen
sowie andere explizit als verbindlich formulierte Aussagen (Hinweis:
Die werden im Druckexemplar hervor-
gehoben);

- die Festlegungen der Richtplankarte.

A.3.2 Leitfunktion des kantonalen Richtplanes

In den kantonalen Richtplan werden Vorhaben aufge-
nommen, wenn sie raumwirksame Bedeutung haben, von ü
netem Interesse sind, behö sind. Der
Richtplan gibt damit eine Problemübersicht und Problem-
lösungsstand auf. In einigen Fällen gelingt es, die Entscheidungs-
verfahren abzuschliessen; in anderen Fällen werden Aufträge zur Wei er-
bearbeitung erteilt. Das System der Abstimmungskategorien (Ausgangs-
lage, Vororientierung, Zwischenergebnis, Festsetzung, vgl. A.1.2, Be-
griffe) schafft dazu die Voraussetzungen (Art. 5 RPV).

A.3.3 Verbindliche Festlegungen zur Rolle und Wirkung des Richtplanes
örden:

a. Prü on Pl
Namentlich z ü st

der Richtplan der Ü und
und Quartierplanungen (Art. 9 Abs. 3

EG zum RPG);
b.
c. Gewährleistung der Umweltvorsorge bei raumwirksamen Vorkeh-

rungen.
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